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Text 

IV. Schutz der Straßen 

Bauten an Bundesstraßen 

§ 21. (1) In einer Entfernung bis 40 m beiderseits der Bundesautobahnen dürfen Neu-, Zu- und 
Umbauten nicht vorgenommen sowie Einfriedungen nicht angelegt und überhaupt Anlagen jeder Art 
weder errichtet noch geändert werden. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) hat auf Antrag Ausnahmen 
zuzustimmen, soweit dadurch Rücksichten auf den Bestand der Straßenanlagen und des Straßenbildes, 
Verkehrsrücksichten sowie Rücksichten auf die künftige Verkehrsentwicklung oder erforderliche 
Maßnahmen nach §§ 7 und 7a nicht beeinträchtigt werden. Eine solche Zustimmung ist auch bei 
Bauführungen über oder unter Bundesautobahnen erforderlich. Wird die Zustimmung nicht binnen sechs 
Wochen nach Einlangen des Antrages erteilt, so entscheidet auf Antrag die Behörde über die 
Ausnahmebewilligung. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) ist in diesem Verfahren Partei im Sinne des 
§ 8 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG. Die einschlägigen straßenpolizeilichen 
Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) Auf Bundesschnellstraßen, Rampen von Anschlussstellen sowie Zu- und Abfahrtsstraßen der 
Bundesautobahnen und Bundesschnellstraßen gilt Abs. 1 für eine Entfernung von 25 m. 

(3) Erwächst einem Grundeigentümer beziehungsweise Bergbauberechtigten durch die 
Verweigerung der Ausnahmebewilligung gemäß Abs. 1 oder 2 ein Nachteil, so hat die Behörde dem 
Grundeigentümer (Bergbauberechtigten) auf seinen Antrag in sinngemäßer Anwendung der §§ 18 und 20 
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eine angemessene Entschädigung zuzuerkennen, soweit es sich nicht um ein Vorhaben des 
Grundeigentümers (Bergbauberechtigten) innerhalb einer Zone von 15 m handelt. Der Bund 
(Bundesstraßenverwaltung) kann in diesem Verfahren die Enteignung des von der Verfügung betroffenen 
Grundstückes oder Grundstückteiles beantragen. 

(4) Die Breite der in Abs. 1 und 2 genannten Zonen ist vom äußeren Rand des Straßengrabens, bei 
aufgedämmten Straßen vom Böschungsfuß, bei im Gelände eingeschnittenen Straßen von der oberen 
Einschnittsböschungskante, in Ermangelung von Gräben und Böschungen von der äußeren 
Begrenzungslinie der Straßenbankette zu messen. 

(5) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie wird ermächtigt, die in Abs. 1 und 
2 genannten Entfernungen bei Bundesstraßenabschnitten im dicht besiedelten Gebiet oder im Gebirge auf 
ein den örtlichen Verhältnissen entsprechendes Ausmaß zu verringern. 

(6) Die Behörde hat auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) die Beseitigung eines durch 
vorschriftswidriges Verhalten herbeigeführten Zustandes auf Kosten des Betroffenen anzuordnen. 
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